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Schwarzarbeit

Auch Haushalte 
müssen spuren
Der Verein Zentrale Abrechnungsstelle für Sozial-
versicherungen (ZAS) hat sich ein ehrgeiziges Ziel 
gesetzt: Mit nur einem einzigen Formular soll für 
Privatpersonen ermöglicht werden, ihre Hausan-
gestellten, Gärtner oder Reinigungshilfen offi  zi-
ell anzustellen und an allen nötigen Stellen abzu-
rechnen. 

Philipp Spichty, Präsident

Marie-Louise Fritsch, 
Geschäftsführerin

Mit der Einführung des neu-
en Bundesgesetzes zur Bekämp-
fung der Schwarzarbeit per 1. 
Januar 2008 hat der Bundesrat 
die Grundlage für eine einheit-
liche Praxis geschaffen. Nicht nur 
Steuerverluste in Milliardenhö-
he haben den Bund dazu bewo-
gen, rigoros gegen die Schatten-
wirtschaft vorzugehen. Die Per-
sonenfreizügigkeit und der da-
mit verbundene Zustrom an aus-
ländischen Mitarbeitern hat das 
Problem Schwarzarbeit zusätz-
lich verschärft. Ein weiterer nicht 
unwichtiger Aspekt dürfte auch 
der bisher nicht gewährleiste-
te Versicherungs- und Vorsorge-
schutz der Arbeitnehmenden ge-
wesen sein. 

Mit einem einfacheren Abrech-
nungsverfahren, verstärkten Kon-
trollen und verschärften Sankti-
onen will man sowohl Arbeitge-
ber als auch Arbeitnehmer da-
für sensibilisieren sauber abzu-
rechnen.

Längerfristig lohnt sich das für 
beide Seiten. Denn mit den Steu-
erausfällen erhöht sich automa-
tisch die Steuerlast jedes Einzel-
nen. Ganz abgesehen von den Lü-
cken in den Sozialversicherungs-
bereichen, die zu Minimalleistun-
gen führen und mittels Geld der 
Steuerzahler ausgeglichen wer-
den müssen. Diese Umwälzung 
nützt keinem.

Wer Personal für Reinigungs-
tätigkeiten, Kinderbetreuung, Be-

tagtenunterstützung, Hauswar-
tungen etc. (auch nur für weni-
ge Stunden im Monat) beschäf-
tigt, ist Arbeitgebender und muss 
im Rahmen des Arbeitsverhält-
nisses Unfall- und Sozialversi-
cherungsbeiträge entrichten. Di-
es gilt auch, wenn kein schrift-
licher Arbeitsvertrag vorliegt. 
Doch häufi g herrscht Unkenntnis 
über die Pfl icht zur Anmeldung 
und vor allem Scheu vor dem ad-
ministrativen Aufwand, der mit 
der Anmeldung des Arbeitneh-

menden sowie der Abrechnung 
bei Ausgleichskassen und Versi-
cherungen verbunden ist.
 
Genau dieses Problem hat 
schon vor Jahren der Gewerbe-
verband Basel-Stadt erkannt und 
die Zentrale Abrechnungsstelle 
für Sozialversicherungen (ZAS) 
gegründet. Mit dieser Dienstleis-
tung soll Arbeitgebenden und Ar-
beitnehmenden auf unbürokra-
tische Weise Hilfestellung gebo-

ten werden, die gesetzlich vor-
geschriebenen Pfl ichten zu erfül-
len. Die Komplexität der adminis-
trativen Anforderungen hat mitt-
lerweile ein Ausmass angenom-
men, das viele Arbeitgebende an 
die Grenzen ihrer Leistungsfähig-
keit bringt. Wer sich schon einmal 
damit auseinander gesetzt hat, 
weiss, was für ein unsäglicher Pa-
pierkrieg damit verbunden ist.

Hier setzt nun die ZAS an. Mit 
nur einem Formular wird der Ar-
beitnehmende angemeldet. Al-
les Weitere wie das Anmelden 
und Abrechnen bei den verschie-
denen Sozialversicherern und 
das Erstellen von Lohnausweisen 
wird zentral und kostengünstig 
durch die Abrechnungsstelle er-
ledigt. Weitere Dienstleistungen 
können fallweise in Anspruch ge-
nommen werden wie z.B. das 
Erstellen eines Arbeitsvertrages, 
das Einholen der Arbeitsbewil-
ligung, die Lohnabrechnung für 
Arbeitnehmer etc.

Die Zentrale Abrechnungsstel-
le konnte seit der Gründung im 
Jahre 2005 ihre Kundenzahl kon-
tinuierlich steigern. Inzwischen 
zählen über 150 Arbeitgebende 
zum Stamm der regelmässig ab-
rechnenden Kunden. Aufgrund 
der überregionalen Tätigkeit und 
der neuen Gesetzgebung wird 
in den kommenden Jahren mit 
einem noch grösseren Zuwachs 
gerechnet.


